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• „keine aufschiebende Wirkung“ bedeutet, dass das vom Gesundheitsamt ausgesprochene Verbot sofort beachtet werden muss. Normalerweise hat ein formaler Widerspruch gegen ein behördliches Verbot den Effekt, dass das Verbot nicht beachtet werden muss; erst wenn rechtsverbindlich 

über das Verbot entschieden wird – Aufhebung oder Bestätigung -, wird es gültig. 

 

§20a IfSG

20a Abs. 2, am 
15.03.2022 in 
Einrichtungen 

tätige Personen

erfüllt

falls Nachweis ab 
16.03.2022 ungültig, s. 

20a Abs. 4

nicht erfüllt

vorgelegt, aber 
Zweifel an Echtheit 
oder inhaltlichen 

Richtigkeit

Nachweis nicht 
rechtzeitig 
vorgelegt

Leitung 
benachrichtigt 

Gesundheitsamt / 
Übermittlung 

personenbezogener 
Daten

Gesundheitsamt 
verfährt nach 
§20a Abs. 5

§20a Abs. 3, ab 
dem 16.03. tätige 

Personen

§20a Abs. 3 Satz 6, 
Ausnahmeregelung 

der  obersten 
Landesbehörde?

erfüllt nicht erfüllt 

vorgelegt, aber 
Zweifel an Echtheit 
oder inhaltlichen 

Richtigkeit

Leitung benachrichtigt 
Gesundheitsamt / 

Übermittung 
personenbezogener 

Daten

Tätigkeitsverbot

Nachweis nicht 
vorgelegt

Beschäftigungs-
verbot

20a Abs. 4, 
Nachweis 

ungültig wegen 
Zeitablauf

Vorlage eines neuen 
Nachweises 

innerhalb eines 
Monats nach Ablauf 

des bisherigen 
Nachweises

erfüllt nicht erfüllt

vorgelegt, aber 
Zweifel an Echtheit 
oder inhaltlichen 

Richtigkeit

Leitung 
benachrichtigt 

Gesundheitsamt / 
Übermittung 

personenbezogener 
Daten

nicht rechtzeitig 
vorgelegt

Gesundheitsamt 
verfährt nach §

20a Abs. 5

§20a Abs. 5, 
Gesundheitsamt 

fordert Nachweis und 
leitet Verfahren ein

erfüllt nicht erfüllt

vorgelegt, aber 
Zweifel an 

Echtheit oder 
inhaltlichen 
Richtigkeit

Anordnung 
ärztlicher 

Untersuchung 
Kontrakindikation

Nachweis nicht 
fristgemäß vorgelegt 
oder Anordnung der 

ärztlichen 
Untersuchung nicht 

Folge geleistet

Betretungs- oder 
Tätigkeitsverbot des 
Gesundheitsamtes

Widerspruch  
und KLage gegen 
Verbote haben 

keine 
aufschiebende 

Wirkung

20a Abs. 1 
Personenkreis


